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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXV. Jahrgang. Der Schwelzerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.

Nr. 9. Basel, 2. März. 1889.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlientenant von Elgger.

Inhalt: Die neuen Bestimmungen Über die deutschen Generalstabsreisen. — Altersversorgung der Instruktoren.
— Precis de la campagne de 1859 en Italie. — Eidgenossenschaft: Leitung der Kurse für die Festunestruppen in
Airolo. f Oberstlieutenant Franz von Erlach. Uebungsritt des Dragoner-Regiments Nr 4. Bern: Oberst jJümur,
Direktor der Jura-Bern-Luzern-Bahn. St. Gallen: Ergebniss der Militärsteuer. Aargau: f Oberstlientenant Theodor
Fischer. — Ausland: Oesterreich: f Feldzeugmeister Freiherr Packenj von Kilstädten. — Frankreich: Tagesbefehl
des Generals Boisdenemets. Prämiirung bei der Preisbewerbung für das beste Sattelzeug.

Die neuen Bestimmungen
über die deutschen Generalstabsreisen.

Vor Kurzem sind seitens des preussischen

Kriegsministers dem Kaiser neue Bestimmungen
über die Generalstabsreisen im deutschen Heere

vorgelegt worden und haben dessen Bestätigung
erhalten, so dass dieselben nunmehr für das

deutsche Heer Gültigkeit erlangt haben und in
der Folge dort in ihrem vollen umfange zur
Geltung gelangen werden. Diese Bestimmungen
erhalten dadurch eine besondere Bedeutung, dass

sie die im Laufe der Zeit bei den deutschen

Generalstabsreisen gemachten Erfahrungen und

Gepflogenheiten in feste, für alle Armeekorps

gültige Normen zusammenfassen und somit auch

diesen wichtigen Dienstzweig in einheitlicher
Weise regeln.

Drei Momente treten aus den neuen

Bestimmungen als besonders wichtige entgegen, es sind

dies die grundsätzliche Heranziehung von
Intendanturbeamten zu den Generalstabsreisen, die

volle Sanktionirung der bereits seit einer Reihe

von Jahren im deutschen Heere eingeführten
Pestungsgeneralstabsreisen und die prinzipielle
Heranziehung der Fussartillerie- und Pionnier-
offiziere zu den Generalstabsreisen, sowie

diejenige der Lehrer der Selekta des Kadettenkorps.

Hinsichtlich des ersteren Momeutes hatte sich

mit der Zeit die Nothwendigkeit herausgestellt,
die für den Feldkrieg so ausserordentlich wichtigen

Aufgaben der Verpflegungsbeamten nicht,
wie dies früher geschah, hie und da durch
einzelne der kommandirten Offiziere, wie dies zu
erwarten war, mit mehr oder weniger dürftigem

Resultat bearbeiten zu lassen, sondern

wichtigen und oft recht schwierigen Aufgaben
den eigentlichen Fachmännern, den Intendanturbeamten

zuzuweisen.

Was den zweiten Punkt, die Festungsgeneral-
stabsreisen betrifft, so hatte sich deren

Abhaltung als derartig nützlich erwiesen, dass ihre
volle Sanktionirung trotz aller Anti-Festungsströmungen

geboten schien; eine unmittelbare
Folge davon war, dass die Offiziere der Waffen,
denen sowohl im Festungs- wie im Feldpositionskriege

eine wichtige Rolle zufällt, diejenigen der
Fussartillerie und der Pionniere, nicht nur zu
den Pestungsgeneralstabsreisen, sondern auch

zu den Korpsgeneralstabsreisen herangezogen
werden.

So viel sei im Allgemeinen vorweg bemerkt.
Die neuen Bestimmungen selbst, deren mehrfach
in Details eingehende Vorschriften wohl gerade
auch aus diesem Grunde von Interesse und

Wichtigkeit sein dürften, resümiren sich im
Folgenden:

Die jährlichen Reisen des deutschen Generalstabes

bestehen aus: der grossen
Generalstabsreise, den Korpsgeneralstabsreisen,

den Pestungsgeneralstabsreisen.

Die Generalstabsreisen unterliegen hinsichtlich
ihrer Anordnung, Zeitdauer und Umfang den

Bestimmungen des Chefs des Generalstabes der

Armee, der darüber in den Grenzen der im
Militäretat hierzu verfügbaren Mittel und nach

Massgabe der folgenden Vorschriften Verfügung
zu treffen hat Offiziere und Intendanturbeamte,
welche an den Generalstabsreisen Theil nehmen,
sowie die dazu kommandirten Mannschaften gelten
hierbei im Allgemeinen als Einzelnkommandirte.
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